
VI.02
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge über 7,5 t HGG auf der B 170 und der B 171
im Bereich Wörgl

Verordnung der BH-Kufstein vom 28.01.1988, Zahl A-60/2-88, zuletzt geändert mit 
Verordnung der BH-Kufstein vom 28.11.2003, Zahl 4c-60/106-2003, mit der im 
Bereich Wörgl ein Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge erlassen wird:

Gemäß §§ 43 Abs. 2 lit.a und 94 b StVO 1960 i.d.g.F. verordnet die BH-Kufstein im 
Bereich der Ortsdurchfahrt Wörgl auf der Tirolerstraße B 171 in Wörgl zwischen der 
Einmündung des AB-Zubringers Wörgl/West (km 18,883) und der Abzweigung des 
AB-Zubringers Wörgl/Ost (km 14,992) sowie auf der Brixentalerstraße B 170 von der 
Spange "Luech" (km 4,896) bis zur Einmündung in die B 171 - Wörgl Ortsmitte zur 
Fernhaltung von Belästigungen insbesondere durch Lärm, Geruch und Schadstoffe 
durch den Schwerverkehr zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt ein 
"Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 7,5 t."
Ausgenommen von diesem Fahrverbot ist der Straßen- und Hilfsdienst, sowie der 
Anliegerverkehr in Wörgl und Wildschönau.


